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Abweichende persönliche Stellungnahme

gemäß §42 Abs. 5 GOG-NR
des Abgeordneten Dr. Fichtenbauer

zum Bericht des Untersuchungsausschusses hinsichtlich der Vertuschung von Polizeiaffären und des Missbrauchs der politischen Macht insbesondere im Bundesministerium für Inneres, aber auch in den Bundesministerien für Justiz, Finanzen und dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten  (129/GO).
I. Einleitung
Am 3. März 2008 hat der Nationalrat die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses gemäß § 33 GOG „hinsichtlich der Vertuschung von Polizeiaffären und des Missbrauchs der politischen Macht, insbesondere im Bundesministerium für Inneres, aber auch in den Bundesministerien für Justiz, Finanzen und dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten“ beschlossen. 

Nach seiner Konstituierung am 7. März 2008, hat der Untersuchungsausschuss seine Arbeit aufgenommen und endet entsprechend der Geschäftsordnung des Nationalrates aufgrund der von der ÖVP erzwungenen Neuwahlen mit Ablauf der XXIII. GP.

Aufgrund des Umfanges des Untersuchungsgegenstandes (in der 3. Sitzung des Untersuchungsausschusses am 14. März 2008 wurde der Untersuchungsauftrag in einen nach 8 Beweisthemen strukturierten Beweisbeschluss gefasst), der relativ kurz zur Verfügung stehenden Zeit zwischen Einsetzen des Untersuchungsausschusses und dem, durch die vorzeitige Aufkündigung der Koalition von Seiten der ÖVP herbeigeführten Neuwahlen, erzwungenen Ende sowie nicht zuletzt durch die Ablehnung des freiheitlichen Antrages auf Permanenzerklärung des Untersuchungsausschusses während des tagungsfreien Sommers 2008 in der 68. Sitzung des Nationalrates am 10. Juli 2008, konnte nur ein Bruchteil des Untersuchungsgegenstandes abgearbeitet und die notwendigen Auskunftspersonen nur teilweise geladen und befragt werden.
Aufgrund des kurzfristig erzwungenen Endes des Untersuchungsausschusses war die Erstellung eines gemeinsamen mehrheitsfähigen Endberichts nicht möglich. Ein technischer Endbericht, der eine reine Auflistung von Daten und Fakten darstellt, wurde seitens der Parlamentsdirektion erstellt.
Da ein technischer Bericht einen Endbericht in keiner Weise ersetzen kann und mit den übrigen Fraktionen ein gemeinsamer Bericht nicht erstellt werden konnte, werden die wesentlichsten Erkenntnisse dieses Untersuchungsausschusses für die FPÖ in dieser abweichenden persönlichen Stellungnahme aufgezeigt.
1) Gründe für das Einsetzen des Untersuchungsausschusses
In der Sitzung des parlamentarischen Innenausschusses am 5. Februar 2008 hat der damalige Direktor des BKA, Dr. Herwig Haidinger, massive Vorwürfe gegen das Innenministerium, ehemalige Minister sowie (ehemalige) Kabinettsmitarbeiter wie Geldflüsse von der BAWAG an die SPÖ oder Aktivitäten des ehemaligen Kabinettschefs Philipp Ita, erhoben, deren Inhalt aus Sicht der freiheitlichen Fraktion die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses mehr als rechtfertigten.
Darüber hinaus ermittelt die StA Wien in den Fällen „Zogaj“ und „Zeqaj“ wegen des Verdachts nach § 310 StGB. Auch jenseits der strafrechtlichen Verantwortung ist zu klären, ob ein Bundesminister und führende Vertreter einer politischen Partei EKIS-Daten missbraucht haben.

 

Des weiteren haben die Affären um den ehemaligen Landespolizeikommandanten von Wien, um österreichische Konsularbehörden und um den Verdacht der Parteienfinanzierung durch die BAWAG gezeigt, dass es weit über die Hinweise des ehemaligen Direktors des BKA hinaus inakzeptable Zustände im Bereich des BMI gibt.

 

Das Vertrauen der Menschen in die Polizei ist durch vertuschte Polizeiaffären und den Verdacht des Missbrauchs der politischen Gewalt im BMI beschädigt worden.  Von der Affäre „Horngacher“ bis zum Missbrauch kriminalpolizeilicher Ermittlungsergebnisse im Nationalratswahlkampf 2006 weist vieles nicht nur auf inakzeptables Verhalten der Vertreter einer Regierungspartei, sondern auch auf schwere Mängel im System hin.

1. Bawag

· Weisung Bawag Geldflüsse

· Weisung Bawag Aktenübermittlung an ÖVP-Klub

· Weisung Bawag Ermittlungen

· Übermittlung Ladungsdaten Einvernahme

· Übergabe von Daten

· Intervention  - Fallführung an Wiener Polizei – Horngacher

· Schreiben Ferrero-Waldner

2. Waffenlieferung

· Weisung umgangen

· Geschenkannahme

· „Freunderlwirtschaft“ und Interventionen durch das Kabinett
3. ITA

· Unfall – Fahrerflucht, Alkoholisierung
· Bordellbesuch – Angeblicher Kreditkartendiebstahl
· Missachtung einer polizeilichen Anhaltung 
· Sexuelle Belästigung

4. BIA

· Causa Vranitzky

· Arbeitsweise des BIA
· Politikerüberwachung

· Illegale Telefonüberwachungen
· Weitere Überwachungen
· Amtsverschwiegenheit 
· Informationsweitergabe
5. Besetzungen

· BVT

· BIA

· Team 04 - Spitzenpositionen der Polizei

6. Auftragsvergabe

· Mauthausen

· Schießstand 

· Behördenfunknetz

7. Kampusch

· Weisung vor Wahl nicht zu ermitteln
· Evaluierung nicht zugelassen

8. Visa

· Fachaufsicht

· Runderlass – Künstlerinnen

2) Haltung der SPÖ zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses
Cap zum Innenausschuss: Mehr Fragen als Antworten, SPÖ stimmt U-Ausschuss zur Causa Haidinger zu. Vertrauen in Behörden, Sicherheitsapparat und Rechtsstaat muss wieder hergestellt werden. Die politische Verantwortung konnte im Innen-Ausschuss nicht geklärt werden. Nur ein Untersuchungsausschuss kenne die Instrumente der Akteneinsicht und der Wahrheitspflicht. Es habe sich während der bisherigen Untersuchungen gezeigt, dass zu mehreren Untersuchungsfällen eine Akteneinsicht notwendig sei. 

Der ÖVP, so der SPÖ-Klubobmann, seien mehrere Gelegenheiten gegeben worden, so etwa im Bundesrat, es habe jedoch "keine echten Antworten" gegeben. 

3) Haltung der ÖVP zur Einsetzung eines Untersuchungsausschusses 
SPÖ-Beschluss habe parteipolitische Motivation. ÖVP sei für Aufklärung, aber gegen parteipolitische Tribunale. Die beiden wesentlichen Vorwürfe – Vertuschung im Fall Kampusch und parteipolitische Einflussnahme in der Causa BAWAG – hätten sich in Luft aufgelöst. Es stehe keine politische Relevanz dahinter. 

Ein Untersuchungsausschuss mache keinen Sinn – nicht, weil die ÖVP nicht an einer Aufklärung interessiert sei, sondern weil er nicht mehr Informationen bringen könne als die Ermittlungen der Justiz oder einer unabhängigen Kommission. Sie sei für Kontrolle und Aufklärung, aber dagegen, dass über Wochen und Monate Stillstand eintrete.
4) Zustandekommen des Untersuchungsausschusses
Am 3. März 2008 wurde gemäß § 33 GOG folgender Antrag betreffend die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hinsichtlich der Vertuschung von Polizeiaffären und des Missbrauchs der politischen Macht insbesondere im Bundesministerium für Inneres, aber auch in den Bundesministerien für Justiz, für Finanzen und für europäische und internationale Angelegenheiten von den Oppositionsparteien Grüne, FPÖ und BZÖ in der 49. Sitzung des Nationalrates eingebracht. 

A N T R A G
 

 

der Abgeordneten Pilz, Strache, Westenthaler

und Kolleginnen und Kollegen

 

 

gemäß § 33 GOG betreffend die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses hinsichtlich der Vertuschung von Polizeiaffären und des Missbrauchs der politischen Macht insbesondere im Bundesministerium für Inneres, aber auch in den Bundesministerien für Justiz, für Finanzen und für europäische und internationale Angelegenheiten

 

 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen den Antrag, einen Untersuchungsausschuss im Verhältnis SPÖ: 6, ÖVP: 6, GRÜNE: 2, FPÖ: 2, BZÖ: 1 einzusetzen.

 

 

Gegenstand der Untersuchung:
 

Untersuchung aller Abläufe und Entscheidungen im Zusammenhang mit den Vorwürfen über die Amtsführung insbesondere im Bundesministerium für Inneres, aber auch in den Bundesministerien für Justiz, für Finanzen und für europäische und internationale Angelegenheiten insbesondere auch seit dem Jahr 2000 (hinsichtlich etwa des Entführungsfalles „Kampusch“ ab dem Zeitpunkt der Entführung). Dabei sind insbesondere folgende Punkte zu behandeln:

 
· Aufklärung, ob es bei den kriminalpolizeilichen und gerichtlichen Ermittlungen im Fall „Kampusch“ zu schweren Fehlern gekommen ist; 

 
· Aufklärung, ob vor den NRW 2006 vom Kabinett der Bundesministerin für Inneres (KBM) dem damaligen Direktor des BKA die Weisung erteilt wurde, die Vernehmung eines Zeugen im Zusammenhang mit dem Fall „Kampusch“ vor den Wahlen zu unterlassen; 

 
· Aufklärung, ob im weiteren die Evaluierung der kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Fall „Kampusch“ verhindert und schwere Fehler bei den Ermittlungen vertuscht oder gar nicht untersucht wurden; 

 
· Aufklärung, ob das KBM im Rahmen der kriminalpolizeilichen Aufklärung der „BAWAG-Affäre“ vor den NRW 2006 gezielt Material für den Wahlkampf gegen die SPÖ vom Bundeskriminalamt (BKA) und anderen Dienststellen anforderte; 

 
· Aufklärung, ob diese Unterlagen vom KBM gezielt an Medien weiter gegeben wurden; 

 
· Aufklärung, ob in diesem Zusammenhang auch in anderen Bundesministerien - insbesondere im Bundesministerium für Finanzen und im Bundesministerium für Justiz - gezielt Material für den Wahlkampf gegen die SPÖ angefordert und an Medien weiter gegeben wurde; 

 
· Aufklärung, ob Beamte des BKA vom Bundesminister für Inneres angewiesen wurden, gegen den Rechtsanwalt Mag. Georg Bürstmayr eine Anzeige wegen des Verdachts der Schlepperei ohne sachliches Substrat bei der StA einzubringen, um ihn als Leiter einer Kommission des Menschenrechtsbeirats zu verhindern; 

 
· Aufklärung, ob der damalige Chef des KBM Mag. Philipp Ita mittels Weisung an oder durch politischen Druck auf den damaligen Direktor des BKA versucht hat, Akten, die dem Untersuchungsausschuss "Finanzmarktaufsicht, BAWAG, Hypo Alpe-Adria und weitere Finanzdienstleister" („Banken-Untersuchungsausschuss“) vom BKA zur Verfügung gestellt werden sollten, vorher dem Klub der ÖVP zukommen zu lassen; 

 
· Aufklärung, ob dem Untersuchungsausschuss "Finanzmarktaufsicht, BAWAG, Hypo Alpe-Adria und weitere Finanzdienstleister" („Banken-Untersuchungsausschuss“) ein Dokument im Zusammenhang mit der damaligen Außenministerin Ferrero-Waldner nicht oder verändert zugeleitet wurde; 

 
· Aufklärung darüber, ob und inwieweit vom Untersuchungsausschuss "Finanzmarktaufsicht, BAWAG, Hypo Alpe-Adria und weitere Finanzdienstleister" angeforderte Akten dem Ausschuss verspätet, manipuliert oder gar nicht zugeleitet wurden; 

 
· Aufklärung über die mögliche Finanzierung von ÖGB und SPÖ durch die BAWAG; 

 
· Aufklärung, warum erst jetzt die Ordner mit den Unterlagen, die den Verdacht auf Finanzierung der SPÖ durch die BAWAG begründen, gefunden worden sind; 

 
· Aufklärung, ob der Bundesminister für Inneres EKIS-Daten von Angehörigen von Arigona Zogaj ohne ausreichende rechtliche Grundlage der Öffentlichkeit bekannt gemacht hat; 

 
· Aufklärung, ob Angehörige des KBM und Beamte des BMI an dieser Bekanntmachung beteiligt waren; 

 
· Aufklärung, ob der Landeshauptmann von Niederösterreich und der Landesgeschäftsführer der ÖVP-Niederösterreich EKIS-Daten der Familie Zeqai beschafft und öffentlich benutzt haben; 

 
· Aufklärung, wer im BMI der ÖVP-Niederösterreich Zugang zu EKIS-Daten ermöglicht hat; 

 
· Aufklärung, ob die gerichtliche Untersuchung der Vorwürfe, die gegen Beamte im Zusammenhang mit der „Spitzelaffäre“ – dem Verdacht der missbräuchlichen Verwendung von EKIS-Daten – erhoben wurden, durch den damaligen Justizminister, den damaligen Innenminister oder andere Vertreter des BMJ oder BMI behindert wurde; 

 
· Aufklärung über den behaupteten Machtmissbrauch im Bereich des Landespolizeikommandos Tirol, vor allem der im Zusammenhang mit der sogenannten „Soko Kitz“ bzw. “Soko 05“  stehenden Sachverhalte; 

 
· Aufklärung, ob eine Teillieferung von panzerbrechenden Waffen Steyr .50-HS ohne ausreichende Genehmigungen nach dem KMG auf Intervention aus dem KBM gegen den erklärten Willen der Bundesministerin für Inneres an den Iran geliefert wurde; 

 
· Aufklärung, ob es im Bereich des Vergabewesens zu unzulässigen Interventionen aus dem KBM gekommen ist; 

 
· Aufklärung, ob ein polizeiliches Verfahren gegen den damaligen Kabinettschef Mag. Philipp Ita unterdrückt wurde; 

 
· Aufklärung, warum die Missstände in der Wiener Polizei (z.B. Affäre „Horngacher)“ trotz eindeutiger Hinweise jahrelang nicht verfolgt wurden; 

 
· Aufklärung, ob im Vollzug der Fachaufsicht und der Dienstaufsicht über die österreichischen Konsularbehörden die illegale Vergabe von Einreisevisa begünstigt worden ist; 

 
· Aufklärung, ob durch Mängel in der Fachaufsicht und Umstände bei der Erstellung der Liste von Unternehmen, denen Visa für Personal in „Unterhaltungsbetrieben“ auszustellen sind, Menschenhandel und illegale Prostitution begünstigt worden sind; 

 
· Aufklärung, ob im Bereich des BMI, aber auch in anderen Bundesministerien wie dem BMLV bei der Vergabe von Posten ab dem Jahr 2000 der ÖVP nahe stehende Personen systematisch bevorzugt wurden; 

 
· Aufklärung, welche Rolle dabei im Kabinett des Bundesministers für Inneres 

            + der heutige Kabinettschef der Gesundheitsministerin
            + der heutige Landespolizeikommandant von Tirol
            + der heutige Landespolizeikommandant von Oberösterreich
            + der heutige Leiter der Sektion III im BMI
            + der heutige Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich
            gespielt haben;
 
· Aufklärung, ob das Büro für Interne Angelegenheiten (BIA) oder andere Bundeseinrichtungen für parteipolitische Zwecke missbraucht worden sind; 

 
· Aufklärung, ob vom BIA oder anderen Bundeseinrichtungen missbräuchliche Informationspolitik betrieben worden ist (wie in den Fällen „Ebergassing“ oder „Briefbomben“); 

 
· Aufklärung, ob es im Rahmen der Tätigkeit des BIA oder anderer Bundeseinrichtungen zu gesetzlich nicht gedeckten Überwachungsmaßnahmen insbesondere gegen Politiker gekommen ist; 

 
· Aufklärung, ob es im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Aufträge an die Sicherheitsbehörden – insbesondere das BIA – und der dazugehörigen Vorgänge innerhalb des Justizressorts zu unsachlichen Differenzierungen je nach Betroffenem in der Vorgangsweise kam; 

 
· Aufklärung darüber, wie polizeiliche oder staatsanwaltschaftliche Vernehmungsprotokolle an die Medien gelangen konnten; 

 
· Untersuchung der rechtlichen und politischen Verantwortlichkeit im Zusammenhang mit den genannten Sachverhalten. 

 

 

 

Untersuchungsauftrag:
 

Der Untersuchungsausschuss soll durch die Anwendung aller in der VO-UA vorgesehenen Instrumente zum Untersuchungsgegenstand und durch Einsicht in sämtliche Akten, Verträge, Vorverträge, und sonstige Unterlagen des Bundesministeriums für Inneres, des Bundesministeriums für Justiz, des Bundesministeriums für Finanzen, des Bundesministeriums für europäische und internationale Angelegenheiten (bis 28.2.2007 Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten) sowie allfälliger anderer Bundesministerien und Bundeseinrichtungen im Zusammenhang mit dem Untersuchungsgegenstand sämtliche Sachverhalte auf rechtliche und politische Verantwortlichkeiten prüfen. 
 

 

Dieser Antrag auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses wurde mit den Stimmen von SPÖ, Grünen, FPÖ und BZÖ, gegen die Stimmen der ÖVP, angenommen.

5) Beweisbeschluss  
(liegt getrennt vor)
II. Erschwernisse für die Arbeit des Untersuchungsausschusses
· Der Untersuchungsgegenstand war für die zur Verfügung stehenden Mittel zu umfangreich.

· Erschwerend dazu haben sich Verzögerungen bei der Befragung von Auskunftspersonen durch Entschuldigungen und teilweise nicht nachvollziehbare Erklärungen bezüglich des Fernbleibens der Ladungspersonen ergeben. 
· Bei der Übermittlung von Akten, die vom Untersuchungsausschuss beschlossen wurde, hat oft die Kooperation der entsprechenden Ministerien und der betroffenen Dienststellen mit dem Untersuchungsausschuss gefehlt. Inhaltlich idente Akten wurden in verschiedenen Versionen, z.B. einmal geschwärzt, einmal normal lesbar, oftmals nach Ende der vorgegebenen Frist bzw. nur nach mehrfacher Nachfrage seitens der Parlamentsdirektion übermittelt. Zudem wurden inhaltlich idente Akten aus ein- und demselben Ministerium mehrfach unterschiedlich geheim eingestuft.

· Ein in der Sitzung vom 10 Juli 2008 eingebrachter Antrag auf Permanenzerklärung des Untersuchungsausschusses wurde von den Regierungsparteien grundlos abgelehnt, weshalb mindestens 10 Sitzungen nicht abgehalten und viele wichtige Auskunftspersonen nicht gehört werden konnten. 

· Die bestehende Verfahrensordnung, die bislang bei 4 Untersuchungsausschüssen angewendet wurde, weist einige Mängel und Lücken, vor allem hinsichtlich Auslegungsproblematik bei Sitzungsunterbrechungen, mangelnder Handhabe bei Nichterscheinen von Auskunftspersonen, etc. auf. Obwohl darauf bereits mehrfach hingewiesen wurde, ist es bislang zu keiner Änderung und Adaptierung dieser Verfahrensordnung auf die Bedürfnisse der Praxis gekommen.
· Schlussendlich konnte der Untersuchungsausschuss seine Arbeit nicht abschließen, da die ÖVP Neuwahlen vom Zaun gebrochen hat und mit Ende der Gesetzgebungsperiode auch der Untersuchungsausschuss endet.

III. Sitzungen des Untersuchungsausschuss

	1. Sitzung
	Freitag, 7. März 2008

	2. Sitzung
	Freitag, 14. März 2008

	3. Sitzung
	Mittwoch, 2. April 2008

	4. Sitzung
	Dienstag, 15. April 2008

	5. Sitzung
	Dienstag, 22. April 2008

	6. Sitzung
	Mittwoch, 23. April 2008

	7. Sitzung
	Dienstag, 29. April 2008

	8. Sitzung
	Dienstag, 13. Mai 2008

	9. Sitzung
	Montag, 26. Mai 2008

	10. Sitzung
	Dienstag, 27. Mai 2008

	11. Sitzung
	Montag, 2. Juni 2008

	12. Sitzung
	Dienstag, 10. Juni 2008

	13. Sitzung
	Mittwoch, 11. Juni 2008

	14. Sitzung
	Dienstag, 17. Juni 2008

	15. Sitzung 
	Mittwoch, 18. Juni 2008

	16. Sitzung 
	Dienstag, 24. Juni 2008

	17. Sitzung 
	Mittwoch, 25. Juni 2008

	18. Sitzung
	Dienstag, 1. Juli 2008

	19. Sitzung
	Dienstag, 15. Juli 2008

	20. Sitzung
	Donnerstag, 17. Juli 2008 

und Dienstag, 9. September 2008

	21. Sitzung
	Donnerstag, 18.9.2008


(….)

5. Sitzung – Dienstag, 22. April 2008
Geladene Auskunftspersonen:

BM Günther Platter
SC Dr. Helmut Prugger
MinRat Dr. Helmut Leimer
Christian Switak
GenDir. Dr. Erik Buxbaum
Mag. Martin Kreutner
6. Sitzung – Mittwoch, 23. April 2008 

Geladene Auskunftspersonen:

Dr. Herwig Haidinger
Dr. Helmut Salomon
Bgdr Bernhard Treibenreif
GMjr Andreas Pilsl
7. Sitzung – Dienstag, 29. April 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Mag. Johannes Rauch
Mag. Philip Ita
GenDir. Dr. Erik Buxbaum
8. Sitzung – Dienstag, 13. Mai 2008
Geladene Auskunftspersonen:

Mag. Martin Kreutner
Obstlt Walter Folger
Dr. Herwig Haidinger
9. Sitzung – Montag, 26. Mai 2008

Geladene Auskunftspersonen:

GenMjr Andreas Pilsl
Dr. Herwig Haidinger
Mag. Gerhard Schneider
10. Sitzung – Dienstag, 27. Mai 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Obstlt Walter Folger
Mag. Georg Krakow
Mag. Erich Zwettler
Dr. Herwig Haidinger
11. Sitzung – Montag, 2. Juni 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Mag. Gerhard Schneider
Dr. Heinrich Traumüller
Dr. Kurt Pribil
Obstlt Walter Folger
12. Sitzung – Dienstag, 10. Juni 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Dr. Helmut Prugger
Mag. Martin Kreutner
Dr. Ronald Schön
Mag. Erich Zwettler
13. Sitzung – Mittwoch, 11. Juni 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Mag. Mathias Klinger
Hans-Georg Kramer
Dr. Josef Christl
Dr. Franz Einzinger
14. Sitzung – Dienstag, 17. Juni 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Mag. Rainer Nimmervoll
Dr. Robert Jirovsky
Christoph Pöchinger
BM a. D. Mag. Karin Gastinger
HR Mag. Reinhard Führlinger
15. Sitzung – Mittwoch, 18. Juni 2008
Geladene Auskunftspersonen:

Mag. Karl-Heinz Grasser
ChefInsp. Franz Eckerstorfer
AbtInsp. Gert Krachler
Alois Gappmeier
16. Sitzung – Dienstag, 24. Juni 2008
Geladene Auskunftspersonen:

StA Dr. Robert Jirovsky
BM d. D. Mag. Karin Gastinger
17. Sitzung – Mittwoch, 25. Juni 2008
Geladene Auskunftspersonen:

SC Dr. Franz Einzinger
Dr. Elmar Marent
StA Mag. Peter Gildemeister
18. Sitzung – Dienstag, 1. Juli 2008
Geladene Auskunftspersonen:

Dr. Michael Klackl
Wolfgang Flöttl
Mag. Peter Nakowitz
Dr. Herwig Haidinger
19. Sitzung – Dienstag, 15. Juli 2008
Geladene Auskunftspersonen:

Amtsdirektor Andreas Brenner
Hermann Feldbacher
Hubert Eser
Amtsinspektor Franz Schachner
Abteilungsleiter Mag. Berndt Körner

20. Sitzung – Donnerstag, 17. Juli 2008
Geladene Auskunftspersonen:

SC Dr. Mathias Vogl
Kabinettschef Franz Lang
Mag. Günther Simonitsch
Mag. Rudolf Gollia
Petra Huber
20. Sitzung – Dienstag, 9. September 2008
Fortsetzung der Sitzung nach der Unterbrechung vom 17. Juli 2008.
Auf Grund unterschiedlicher Rechtsmeinungen zur Ladung von Auskunftspersonen wurde eine neue Ladung der Auskunftspersonen für den 18. September 2008 beschlossen.
21. Sitzung - Donnerstag, 18. September 2008

Geladene Auskunftspersonen:

Kabinettschef Franz Lang
Mag. Günther Simonitsch
Mag. Rudolf Gollia
Petra Huber
RvI Thomas BAUER
IV. Ergebnisse:
1) Gezielte Ermittlungen gegen die SPÖ im Zusammenhang mit der Causa BAWAG?
In dieser Hinsicht ergibt sich aufgrund der Aktenlage und der Aussagen vor dem Ausschuss folgendes: Folger und BIA führten die Ermittlungen Richtung Parteienfinanzierung SPÖ aus parteipolitischen Motiven.
Folger wurde von Pilsl Haidinger empfohlen und hat sich in Absprache mit Krakow um dieses Thema gekümmert. Folger war vier Monate lang, von Anfang Mai bis Ende August 2006, in der SOKO BAWAG. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen Folger und Salomon musste Folger Ende August die SOKO verlassen. In einem Mail vor dem 11. August 2006 entzog Salomon Folger das Vertrauen.

Ab da übernahm das BIA die Ermittlungen gegen die SPÖ im Zusammenhang mit der Parteienfinanzierung, aufgrund des Fehlens des Vertrauensmannes von Krakow und Pilsl in der SOKO.

Am 24. August 2006 führt Krakow ein Gespräch mit Flöttl. Angeblich gab Flöttl Krakow Informationen über die bekannten Zahlungen an Vranitzky. Zudem intervenierten Haider und Westenthaler bei Gastinger zu Gunsten Flöttls, wie Pöchinger erneut bestätigte.

Am 22. und am 23. August 2006 wurden die Kredite der SPÖ von der FMA abgefragt, aufgrund von Informationen Flöttls. Die Informationen hierüber fanden sich am 1. September 2006 in der Zeitung „Österreich“. Am 24. August 2006 informiert Flöttl Krakow über die Zahlungen an Vranitzky. Am 11. September 2006 werden darüber die Medien informiert.

Am 26. August intervenierten Haider und Westenthaler ein zweites Mal bei Gastinger, um eine Anklage Flöttls zu verhindern. Diese knappe zeitliche Abfolge kurz vor der NR-Wahl 2006 kann kein Zufall sein. Daher hätte Flöttl am 1. Juli 2008 im Untersuchungsausschuss eingehend dazu befragt werden sollen.

Krakow informiert zudem nicht die SOKO Salomon über die Ermittlungen Vranitzky, die zuständig gewesen wäre, sondern Kreutner, den Leiter des BIA und beauftragt diesen mit den Ermittlungen in Bezug auf SPÖ/Parteienfinanzierung.

Krakow begründet dies mit dem Informationsfluss an die Medien, der in der Vergangenheit bei diesem Thema stattgefunden hat.

Am 25. September erfährt die zuständige SOKO BAWAG aus dem „Profil“ von den Ermittlungen des BIA. Also einen Monat nach der Beauftragung durch Krakow.

Dies belegt eindeutig, dass zunächst Pilsls (ehemals BIA 03) Vertrauensmann Folger in der SOKO und Krakow die Ermittlungen SPÖ/Parteienfinanzierung führten, bis Folger Ende August 2006 gehen musste. Die Inhalte dieser Ermittlungen fanden immer wieder ihren Weg in die Medien. 

Am 24. August 2006 erhält Krakow die wichtige Information bezüglich der Zahlungen an Vranitzky, und sieht sich nun gezwungen, das BIA einen Monat vor der NR-Wahl mit den Ermittlungen zu beauftragen. Die zuständige SOKO musste dies aus den Medien erfahren.

Das BIA führte nicht nur die Ermittlungen gegen Vranitzky, obwohl Kreutner im Ausschuss behauptet hat, man habe nur Vranitzky befragt. Vielmehr hat das BIA monatelang Ermittlungen in Bezug auf SPÖ/Parteienfinanzierung durchgeführt und folgende Personen hierzu einvernommen: Peter Nakowitz, Wolfgang Flöttl, Michael Schlaff und Michael Hason.

Diese Ermittlungen waren aufgrund der mangelnden Kontrolle möglich, die Sektionschef Prugger gegenüber dem BIA und ihrem Leiter Kreutner durchgeführt hat.

Logischerweise hätte Krakow, seinen Aussagen folgend, mit der Veröffentlichung der Ermittlungen, dem BIA diese entziehen und sofort der SOKO BAWAG übergeben müssen. Dies hat er aber nicht getan, und damit widerspricht er seiner eigenen Argumentation und seiner eigenen Logik.

2) Problemkomplex Weisungen

Eines der Probleme ist die Weisung, der Auftrag, der Wunsch, die Bitte eines Kabinettsmitarbeiters an Beamte des Bundesministeriums für Inneres. Es stellt sich die Frage, wann ist ein Auftrag oder ein Wunsch oder eine Bitte von einem Kabinettsmitarbeiter an einen Beamten eine Weisung.
3) Kabinettsmitarbeiter/„Leiharbeiter“:

Ein weiterer interessanter Punkt, den der Ausschuss zu Tage gefördert hat, sind die zahlreichen Leiharbeiterverträge der Mitarbeiter von Kabinetten.

Ita, Kabinettschef im BMI, war angestellt bei der Akademie der Industriellen Vereinigung.

Rauch, Pressesprecher im BMI, bei der Niederösterreichischen Landesversicherung.

Kramer, Stv. Kabinettschef im BMF, bei der Firma Manpower.

Es besteht der begründete Verdacht, dass diese Umwegkonstruktionen nicht nur aus finanziellen Gründen gewählt wurden, sondern auch um das Amtsgeheimnis zu umgehen und politische Abhängigkeiten zu schaffen und Lobbyismus zu betreiben. Jedenfalls wäre diese Causa ein wichtiger Punkt bei dem Thema Postenbesetzungen.

4) BIA:
a) Ermittlungen gegen Politiker?
b) Generalermächtigung für das BIA
5) Problemkomplex Kampusch/Vertuschungen
Der Endbericht der Adamovich-Evaluierungskommission rechtfertigt die Untersuchung des Falles Priklopil durch den Untersuchungsausschuss. Die Ergebnisse und die Hinweise von Adamovich beleuchteten lediglich die Vorgänge im Innenministerium und der ermittelnden Behörden. 
Es ist merkwürdig, dass den Hinweisen auf mögliche Mittäter im Fall Priklopil nicht umfassend nachgegangen wurde. Die Innenministerin wäre nun aufgefordert diese Versäumnisse nachzuholen. Die Möglichkeit, dass es weitere Opfer gibt, kann durch die Nichtausforschung weiterer Täter nicht ausgeschlossen werden. Daher stellt sich immer noch die Frage der politischen Verantwortung und wer die Vertuschung veranlasst hat.

Der Untersuchungsausschuss hätte auch die Frage zu klären gehabt, warum man so felsenfest an der Einzeltäter-Theorie festhielt, obwohl es Hinweise auf mögliche Mittäter gab. Die fragwürdige Vorgehensweise der Therapeuten und der Anwälte hätte ebenfalls beleuchtet werden müssen. Ebenso stellt sich die Frage, warum die Ermittler sich diesem überschießenden Opferschutz gebeugt haben. 

V. Aktenübermittlung

Trotz des enormen Größenanfalles an übermittelten Akten mussten dennoch mangelnde Vollständigkeit, große Verspätungen und streitige Diskussionen mit den Ministerien, namentlich Bundesministerium für Inneres, verzeichnet werden.
Die fehlerhafte Äußerung, dass Personalakten nicht übersendet werden dürfen (Argument der ÖVP, welches vom BMI zu Beginn des Untersuchungsausschusses  übernommen wurde), führte zu massiven Verzögerungen. Das mehrfach auch öffentlich vorgetragene Argument des Ausschussvorsitzenden, dass bei Übernahme des Arguments der ÖVP die Konsequenz wäre, dass die gesamte Personalbewirtschaftung des Bundes der parlamentarischen Kontrolle entzogen wäre (ein offenbar absurdes Denkergebnis) förderte ein Einlenken zu Tage. Dies hatte das Ergebnis, dass eine Vereinbarung zwischen der Präsidentin des Nationalrates, dem Bundesminister für Inneres und dem Untersuchungsausschussvorsitzenden Dr. Fichtenbauer, wonach die Personalakten uneingeschränkt einzusenden wären, mit der Maßgabe, dass persönliche sensible Daten, wie sexuelle Neigung, philosophische Überzeugung, nicht jedoch politische Überzeugung zu schwärzen wären.

Teilweise übermittelte das Innenministerium auch Akten, welche - sehr arbeitsintensiv - bis zur vollständigen Unbrauchbarkeit „geweißt“ wurden. Diesbezüglich ist zu bemerken, dass bei der Unkenntlichmachung von Aktenteilen der Weißung im mehr der Vorzug gegenüber der Schwärzung gegeben wird, da diese nicht so augenfällig ist.

Aufgrund der uneinheitlichen und schlampigen Veraktung im Innenministerium musste der Untersuchungsausschuss zudem auch mit der Problematik der schleppenden Aktenübermittlungen kämpfen. Private Mails mussten von dienstlichen Mails getrennt werden, weil private Mails von den dienstlichen Adressen aus versandt wurden. Zudem wurden die Mails nicht, wie vom Generaldirektor für öffentliche Sicherheit Dr. Erik Buxbaum angeordnet, ausgedruckt und den Akten beigelegt.

Teilweise mussten die Beamten selbst entscheiden, welches Mail dienstlichen Charakter hatte und welches nicht. Anstatt die anfangs notwendigen Akten rasch zu übermitteln, wurden lediglich Akten übermittelt, deren Inhalte erst zu einem viel späteren Zeitpunkt im Ausschuss behandelt werden sollten. Akten wurden völlig ohne Grund von den Bundesministerien als geheim klassifiziert, so dass diese nicht kopiert werden durften.
Trotz Beschlusses des Untersuchungsausschusses und mehrmaliger Gespräche mit dem Bundesministerium für Inneres wurden dem Untersuchungsausschuss einige von Ladungspersonen zugesagte Akten und Informationen nicht übermittelt, so zum Beispiel die Liste der vom Büro für interne Angelegenheiten überwachten Politiker oder der erste „BIA-Erlass“.
Gerade durch die Verzögerungstaktik der ÖVP und ihrer Bundesminister bei der Aktenübermittlung an den Untersuchungsausschuss wurden die Ablehnung des Untersuchungsausschusses und damit auch die Ablehnung der parlamentarischen Kontrolle von ÖVP geführten Bundesministerien durch die ÖVP offensichtlich.
VI. Offene Punkte

Aufgrund der vorzeitigen Beendigung des Untersuchungsausschusses konnte leider nur ein Bruchteil des Untersuchungsauftrages abgearbeitet werden, lediglich ein Teil der vorgesehenen und bereits beschlossenen Auskunftspersonen konnte gehört werden:

Aus dem Beweisbeschluss offen:

1. Besetzungen

2.1.
(25.) Aufklärung, ob im Bereich des BMI, aber auch in anderen Bundesministerien wie dem BMLV bei der Vergabe von Posten ab dem Jahr 2000 der ÖVP nahe stehende Personen systematisch bevorzugt wurden;

2.2.
26. Aufklärung, welche Rolle dabei im Kabinett des Bundesministers für Inneres

+ der heutige Kabinettschef der Gesundheitsministerin

+ der heutige Landespolizeikommandant von Tirol

+ der heutige Landespolizeikommandant von Oberösterreich

+ der heutige Leiter der Sektion III im BMI

+ der heutige Landesgeschäftsführer der ÖVP Niederösterreich

gespielt haben;

2. Verdacht von Vertuschung

3.1.
(1.) Aufklärung, ob es bei den kriminalpolizeilichen und gerichtlichen Ermittlungen im Fall „Kampusch“ zu schweren Fehlern gekommen ist;

3.2.
(2.) Aufklärung, ob vor den NRW 2006 vom Kabinett der Bundesministerin für Inneres (KBM) dem damaligen Direktor des BKA die Weisung erteilt wurde, die Vernehmung eines Zeugen im Zusammenhang mit dem Fall „Kampusch“ vor den Wahlen zu unterlassen;

3.3.
(3.) Aufklärung, ob im weiteren die Evaluierung der kriminalpolizeilichen Ermittlungen im Fall „Kampusch“ verhindert und schwere Fehler bei den Ermittlungen vertuscht oder gar nicht untersucht wurden;

3.4.
(22.) Aufklärung, warum die Missstände in der Wiener Polizei (z.B. Affäre „Horngacher)“ trotz eindeutiger Hinweise jahrelang nicht verfolgt wurden;

3.5.
(17.) Aufklärung, ob die gerichtliche Untersuchung der Vorwürfe, die gegen Beamte im Zusammenhang mit der „Spitzelaffäre“ – dem Verdacht der missbräuchlichen Verwendung von EKIS-Daten – erhoben wurden, durch den damaligen Justizminister, den damaligen Innenminister oder andere Vertreter des BMJ oder BMI behindert wurde;

3. BIA

4.1.
(27.) Aufklärung, ob das Büro für Interne Angelegenheiten (BIA) oder andere Bundeseinrichtungen für parteipolitische Zwecke missbraucht worden sind;

4.2.
(28.) Aufklärung, ob vom BIA oder anderen Bundeseinrichtungen missbräuchliche Informationspolitik betrieben worden ist (wie in den Fällen „Ebergassing“ oder „Briefbomben“);

4.3.
(29.) Aufklärung, ob es im Rahmen der Tätigkeit des BIA oder anderer Bundeseinrichtungen zu gesetzlich nicht gedeckten Überwachungsmaßnahmen insbesondere gegen Politiker gekommen ist;

4.4.
(30.) Aufklärung, ob es im Rahmen der staatsanwaltschaftlichen Aufträge an die Sicherheitsbehörden – insbesondere das BIA – und der dazugehörigen Vorgänge innerhalb des Justizressorts zu unsachlichen Differenzierungen je nach Betroffenem in der Vorgangsweise kam;

4. Parteienfinanzierung

5.1.
(11.) Aufklärung über die mögliche Finanzierung von ÖGB und SPÖ durch die BAWAG;

5.2.
(12.) Aufklärung, warum erst jetzt die Ordner mit den Unterlagen, die den Verdacht auf Finanzierung der SPÖ durch die BAWAG begründen, gefunden worden sind;

5. Visa

6.1.
(23.) Aufklärung, ob im Vollzug der Fachaufsicht und der Dienstaufsicht über die österreichischen Konsularbehörden die illegale Vergabe von Einreisevisa begünstigt worden ist;

6.2.
(24.) Aufklärung, ob durch Mängel in der Fachaufsicht und Umstände bei der Erstellung der Liste von Unternehmen, denen Visa für Personal in „Unterhaltungsbetrieben“ auszustellen sind, Menschenhandel und illegale Prostitution begünstigt worden sind;

6. Waffenlieferung

7.1.
(19.) Aufklärung, ob eine Teillieferung von panzerbrechenden Waffen Steyr 50-HS ohne ausreichende Genehmigungen nach dem KMG auf Intervention aus dem KBM gegen den erklärten Willen der Bundesministerin für Inneres an den Iran geliefert wurde;

7. Auftragsvergaben

8.1.
(20.) Aufklärung, ob es im Bereich des Vergabewesens zu unzulässigen Interventionen aus dem KBM gekommen ist;
VII. Zusammenfassung, politische Beurteilung und abschließende Empfehlungen

Aufgrund der Nationalratswahl und dem damit verbundenen vorzeitigem Ende des Untersuchungsausschusses konnte nur etwa ein knappes Fünftel des Untersuchungsausschussauftrages abgearbeitet werden. 

1) Untersuchungsausschuss als Kontrollorgan

· Der  „Ist-Zustand“ betreffend Einsetzung und Abwicklung eines Untersuchungsausschusses ist wenig befriedigend.
· Zur Zeit kann ein solcher Untersuchungsausschuss lediglich von einer parlamentarischen Mehrheit eingesetzt werden, die Opposition benötigt daher derzeit immer die Stimmen einer Regierungspartei. Somit kann das wichtigste Kontrollinstrument des Parlaments von den Regierungsparteien jederzeit verhindert werden.

· Akten werden ohne Konsequenzen von den Ministerien zögerlich, unvollständig und zensuriert übermittelt. Trotz Beschluss des Untersuchungsausschusses und mehrmaligen Gesprächen mit dem Bundesministerium für Inneres wurden dem Untersuchungsausschuss einige von Ladungspersonen zugesagte Akten und Informationen nicht übermittelt, so zum Beispiel unterlies es der Leiter des BIA Mag. Kreutner – wie von ihm zugesagt –, die Liste der vom Büro für interne Angelegenheiten überwachten Politiker und den ersten „BIA-Erlass“ zu übermitteln.
· Keine effektive Handhabe gegen Minister bei der oben genannten Vorgehensweise des Ressorts; Misstrauensantrag und Ministeranklage benötigen wiederum eine parlamentarische Mehrheit.

· Gerade durch die Verzögerungstaktik der ÖVP und ihrer Bundesminister bei der Aktenübermittlung an den Untersuchungsausschuss wurden die Ablehnung des Untersuchungsausschusses und damit auch die Ablehnung der parlamentarischen Kontrolle von ÖVP geführten Bundesministerien durch die ÖVP offensichtlich.

2) Materielle Ergebnisse:

· Die Informationen von Haidinger haben Substanz; auch ohne abschließende Beweiswürdigung ist diese Ansicht aufrecht zu erhalten.
· Eines der Probleme, welches es zu beheben gilt, ist die Weisung, der Auftrag, der Wunsch, die Bitte eines Kabinettsmitarbeiters an Beamte des Bundesministeriums für Inneres. Es stellt sich die Frage, wann ist ein Auftrag oder ein Wunsch oder eine Bitte von einem Kabinettsmitarbeiter an einen Beamten eine Weisung. Mündliche Ersuchen durch Kabinettsmitarbeiter werden von Beamten als Ministerweisungen aufgefasst, ohne dass die klare Verantwortung des Ministers nachvollziehbar ist. Die momentan vorherrschende Sitte von Bitten und Wünschen ist nicht akzeptabel. Grundsätzlich bedarf es in diesem Zusammenhang einer klaren Regelung, wann es sich um eine Weisung handelt und wer diese Weisung geben darf. 
· Festschreibung der Kompetenzen der Kabinette im Bundesministeriengesetz. Insbesondere muss jede Weisung auf den Minister rückführbar sein. Weisungen sollten auch nur an die direkt untergeordnete Ebene ergehen (Sektionschef/Sektionsleiter) und nicht irgendwo in der Struktur platziert werden.
· Leiharbeiter als Kabinettsmitarbeiter: Es besteht der begründete Verdacht, dass diese Umwegkonstruktionen nicht nur aus finanziellen Gründen gewählt wurden, sondern auch um das Amtsgeheimnis zu umgehen, politische Abhängigkeiten zu schaffen und Lobbyismus zu betreiben. 
· Bewertung des ressortinternen E-Mail-Verkehrs. Sämtliche dienstliche E-Mails sind den entsprechenden Akten beizulegen, dienstliche Adressen dürfen nur für dienstliche Zwecke verwendet werden. Die Entscheidung, welche Mails dienstlichen Charakter haben und somit dem Akt anzuschließen sind, kann sicher nicht in der Entscheidungshoheit des einzelnen Beamten liegen.
· Bei den Postenbesetzungen besteht vor allem Reformbedarf in der Stellung der Ministerkabinette. Deren Zusammensetzung ist verfassungsrechtlich bedenklich, zumal Leiharbeitskräfte hoheitliche Befugnisse ausüben, was sowohl mit dem Beamtendienstrecht als auch mit dem Disziplinarrecht unvereinbar ist.
· Das fragwürdige Vorgehen und die Ermittlungen des Büros für Interne Angelegenheiten unter dem Anschein des parteipolitisch initiierten Machtmissbrauchs sind abzustellen.
· Es ist unumgänglich, dass alle Personen, gegen die vom Büro für Interne Angelegenheiten ermittelt wurde oder die von eben diesem überwacht wurden, von Amts wegen über den Grund der Ermittlungen oder der Überwachung und den Zeitraum der Ermittlung oder Überwachung schriftlich vom Büro für Interne Angelegenheiten informiert werden, da dies bis dato so nicht der Fall war.
· Ermittlungen gegen Politiker durch das BIA wurden durchgeführt, ohne dass die Betroffenen informiert wurden.

· Eine Generalvollmacht des Sektionschefs für Ermittlungen des BIA ist untragbar. Damit war und ist das BIA in der Lage gegen jeden Staatsbürger nach Belieben und Gutdünken zu ermitteln. Eine entfesselte Polizei der Polizei, die parteipolitisch motiviert ermittelt.

· Diese Faktenlage macht den Leiter des BIA problembehaftet. Ebenso müssten aufgrund der erlasswidrig nicht wahrgenommenen Kontrolle durch SC Prugger disziplinarrechtliche Schritte unternommen werden.
· Zur Einrichtung des BIA selbst: Unzulässig scheint, dass lediglich auf Verordnungsbasis eine derartige Einheit errichtet wird. Die Einrichtung auf gesetzlicher Grundlage scheint unerlässlich.

Die Weisungsfreistellung ohne verfassungsrechtliche Grundlegung ist unzulässig, weil auf Grundlage einer bloßen Verordnung der monokratische Aufbau der österreichischen Verwaltung nicht geändert werden kann. 

· Verfahren werden parteipolitisch motiviert entweder eingeleitet oder unterdrückt, je nach Interessenslage der Minister.
· Hinterfragenswert ist die Führung von Personalakten, die derzeit den Kriterien der Geheimhaltung wie der Menschenrechte nicht Genüge tun. So haben beispielsweise sexuelle Orientierung und das Religionsbekenntnis darin nichts verloren.
Darüber hinaus muss der Umgang mit sensiblen Daten, vor allem im Bereich des Innenministeriums als zumindest teilweise problematisch bezeichnet werden. Vor allem der Zugang zum Ekis-System bedarf hier einer strengeren Regelung.

· Bei den Postenbesetzungen in den Ministerien, dem Problemfeld BIA, der Visa-Vergabe durch österreichische Botschaften konnte man Teilergebnisse erzielen. In der Frage der Ermittlungen zum Fall Kampusch kann nunmehr davon ausgegangen werden, dass der Fall bei entsprechender Spurensicherung seinerzeit innerhalb weniger Wochen aufzuklären gewesen wäre.

3) Ergebnisse verfahrensrechtlicher Art:

Bei einzelnen Punkten der Verfahrensordnung hat sich ein deutlicher Verbesserungsbedarf herauskristallisiert. Die öffentliche Verwaltung darf in keinem Fall der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden.
Nach mittlerweile 4 Untersuchungsausschüssen, die nach der aktuellen Verfahrensordnung abgewickelt wurden, sollte es ehebaldigst zu einer Überarbeitung und    Adaptierung der Verfahrensordnung kommen, die unter anderem folgende Punkte beinhaltet: 

· Verpflichtende rasche und zielgerichtete Aktenübermittlung entsprechend den Vorgaben des Untersuchungsausschusses sowie Kooperationsbereitschaft der betreffenden Ministerien und Dienststellen.
Der Untersuchungsausschuss ist kein Bittsteller, sondern benötigt angeforderte Akten, um die ihm übertragenen Aufgaben durchführen zu können. Ministerien und Dienststellen müssen die vom Untersuchungsausschuss beschlossenen und angeforderten Akten rasch und vollständig übermitteln. Diskussionen bezüglich der Übermittlung beschlossener und angeforderter Akten dürfen künftig nicht mehr aus Gründen reiner „Zeitschinderei“ oder über Medien erfolgen.
· Der Ausschuss legt selbst fest, welche Stufen der Geheimhaltung bei Akten anzuwenden sind.

· Wirkungsvolle Handhabe bei grundlosem Nichterscheinen von Auskunftspersonen. 

Auskunftspersonen haben pünktlich vor dem Untersuchungsausschuss zu erscheinen. Bei nicht nachvollziehbaren Entschuldigungen bzw. beim Vorziehen angeblich wichtiger Termine und Dienstreisen sollte neben den bereits vorhandenen Möglichkeiten sowohl eine Bestrafung der Auskunftspersonen als auch der betreffenden Dienststelle möglich sein; sämtliche Entschuldigungen von Auskunftspersonen haben künftig schriftlich seitens der Dienststelle zu erfolgen, bei Verhinderung aus Krankheitsgründen ist zudem ein ärztliches Attest vorzulegen. 
· Die Rechte des Vorsitzenden sind unbedingt zu stärken, da der Ausschuss sonst auf Grund der Zusammensetzung eines Untersuchungsausschusses nach d’Hondt seiner Kontrolltätigkeit nicht entsprechend nachgehen kann.

Speziell die Einteilung betreffend Auskunftspersonen muss dem Vorsitzenden obliegen.

· Die Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse muss gründlich unter Einbeziehung aller Parteien überarbeitet werden, damit Auslegungsunterschiede, unterschiedliche Rechtsmeinungen und Lücken in Zukunft hintangehalten werden.
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